
STAATSMINISTERIUM FÜR

REGIONALENTWICKLUNG

SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR REGIONALENTWICKLUNG

Archivstraße 1 | 01095 Dresden

U ntere Denkmalsch utzbehörden
Landesdirektion Sachsen
Landesamt für DenkmalPflege
Landesamt für Archäologie

nachrichtlich:
Sächsisches Staatsministerium für
Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Abteilung 6

nur per E-Mail

Anderung des Erlasses vom 22.03.2023 zum Beschleunigter Ausbau
der Nutzung erneuerbarer Energien durch vo 20241223 (EU) vom 22.

Dezember 2023 - Anderung der VO 202212577
Umsetzung der RL202312413 vom 18J0.2023 - Geltung der konsolidier'
ten RL 201812001gemäß Artikel 5 Absatz 2

Vollzug des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes

Anlaqen:
vo 20241223
VO 202212577 in der Fassung vom 01.07.2024
RL 201 8l2OO1 konsolidierte Fassung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die EU-Notfall-VO 202212577, über deren Rechtsfolgen wir mit o. g. Erlass

informiert hatten, galt ursprünglich bis zum 30.06.2024

Nach Überprüfung der EU-Notfall-VO durch die EU-Kommission wurde mit VO

20241223 vom 2i.12.2023, welche am 10. Januar 2024 verkÜndet wurde, die

VO 202212577 geändert und deren Geltungsdauer in Teilen verlängert.

Die Geltungsdauer der Artikel 1, Artikel 2 Nummer 1 , Artikel 3 Absatz 2, Artikel

3a (neu eingefügt), Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 und Artikel 8 wurde bis zum

30. Juni 2025 bestimmt. Es gelten nunmehr die geänderten oder neu einge-

fügten Vorschriften der VO 202212577.

Nicht verlängert wurden u.a. die Artikel 4 und 7 der EU-Notfall=VO 202212577,

um eine Doppelung von Regelungen zu vermeiden; denn die Vorschriften zur
Beschleunigung des Verfahrens zur Genehmigungserteilung für die lnstalla-

tion von Solarenergieanlageh und des Ausbaus der Nutzung von Wärmepum-
pen sind.durch die RL202312413 vom 18.10.2023 aufgegriffen und mit gering-

fügiger Anderung in die konsolidierte RL 201812011 übernommen worden.
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Zwar sind grundsätzlich die Vorgaben der RL 202312413 bis zum 25. Mai 2e2S in natio-
nales Recht umzusetzen. Allerdings wird durch Artikel 5 Absatz 2 der RL 202312413vom
18.10.2023 zur Anderung der n[ ZOtBl2OOl, VO 2018i1999 sowie RL 98/20/EG be-
stimmt, dass die Artikel 16, 16b 16c, 16d, 16e, 16f der RL 201 812001 bereits zum 1 . Juli
2024 durch Rechs- und Veruvaltungsvorschriften sicherzusteilen sind.

Die Artikel 16d und Artikel 16e RL 2O1812OO1 bilden dabei die Regelungen der VO
202212577 in Artikel 4 und 7 zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahreh ab.

Daraus folgt:

Gemäß Artikel 16d Absatz 2, der Artikel 4 der VO 202212577 aufgreift, ist bis auf
Weiteres sicherzustellen, dass die Dauer des Genehmigungsverfahrens für die In-
stallation von Solarenergieanlagen mit einer Kapazität von nunmehr höchstens
100 kW, auch für Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität und Erneuer-
bare-Energie-Gemeinschaften, einen Monat nicht überschreitet. Geht innerhalb der
festgelegten Frist nach Einreichung eines vollständigen Antrags keine Antwort der
zuständigen Behörden ein, so gilt die Genehmigung als erteilt, sofern die Kapazität
der Solarenergieanlage die bestehende Kapazität des Anschlusses an das Verteiler-
netz nicht übersteigt.

Nach Artikel 16e, der Artikel 7 der VO 202212577 aufgreift, ist bis auf Weiteres
sicherzustellen, dass das Genehmigungsverfahren für die lnstallation von Wärme-
pumpen mit weniger als 50 MW einen Monat nicht überschreiten darf. Für Erdwär-
mepumpen darf das Genehmigungsverfahren jedoch drei Monate nicht überschrei-
ten. lm Vergleich der Verordnungen ist an dieser Stelle keine Anderung der Regelung
eingetreten.

Die mit dem o. g. Erlass vom 22.03.2023for.mulierten Maßgaben zur VO 202212577 gel-
ten unter Berücksichtigung der genannten Anderungen fort.
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